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Ratgeber Notariat

Selbst bestimmen, wer für mich sorgt …

validierten Vorsorgeauftrag die Auf-
sicht über die Beauftragten zu und 
sie kann zusätzliche Massnahmen 
verfügen.

Wer kann beauftragt werden?
Als Beauftragte kommen sowohl na-
türliche als auch juristische Perso-
nen in Betracht. In der Regel wählt 
die auftraggebende Person Fami-
lienangehörige wie (Ehe-)Partner, 
Kinder, Patenkinder etc. als Beauf-
tragte. Es können eine oder meh-
rere Personen bestimmt werden. 
Zudem kann bestimmt werden, ob 
diese je einzeln oder nur gemeinsam 
handeln dürfen. Ebenfalls möglich 
ist es, sogenannte Ersatzbeauftrag-
te vorzusehen. Diese werden dann 
eingesetzt, wenn die ursprünglich 
beauftragte Person den Vorsorge-
auftrag nicht annehmen kann oder 
annehmen will bzw. die KESB deren 
Eignung verneint hat. 

Vertretungsbefugnisse
Das Gesetz unterscheidet zwischen 
der Personensorge, der Vermögens-
sorge und der Vertretung im Rechts-
verkehr. Grundsätzlich können für 
jeden Bereich separate Personen 
eingesetzt werden. In der Praxis 

Generalvollmacht / Abgrenzung zum Vorsorgeauftrag
Neben einem Vorsorgeauftrag kann 
eine Generalvollmacht erstellt wer-
den, die im Falle des Verlusts der 
Handlungsfähigkeit ausdrücklich wei-
terhin Geltung hat. In der Praxis führt 
dies zu Fragen, inwiefern sich Gene-
ralvollmacht und Vorsorgeauftrag 
unterscheiden.

MLaw Julia Nick, Aarau

Dieser Artikel erläutert zuerst die 
Generalvollmacht und geht sodann 
auf die Abgrenzung zum Vorsorge-
auftrag ein.

Was ist eine Vollmacht?
Durch die Bevollmächtigung wird 
eine Person zur Vertretung ermäch-
tigt. Die Person ist somit berechtigt, 
im Namen des Vertretenen zu han-
deln. Verp� ichtet und berechtigt 
wird der Vertretene (der Vollmacht-
geber) und nicht der Vertreter.

Was ist eine Generalvollmacht?
Vereinfacht ausgedrückt umfasst 
die Generalvollmacht sämtliche 
Rechtsgeschäfte, für welche eine 
Vertretung möglich ist. Die Gene-
ralvollmacht wird möglichst breit 
formuliert, damit auch unvorher-
gesehene Fälle, wie z. B. Vertretung 
in Erbschaftsangelegenheiten oder 
gegenüber Zollämtern, abgedeckt 
werden können.
Die Vollmachtgeberin muss sich 
bewusst sein, dass die Vertreterin 
sämtliche Handlungen in ihrem Na-
men vornehmen kann und dies ein 

Die heutige Themenseite der 
Aargauischen Notariatsgesellscha�  
– des Berufsverbandes der aargau-
ischen Urkundspersonen – befasst 
sich mit der persönlichen Vorsorge 
für den Fall, dass man selber nicht 
mehr entscheiden oder seine Ent-
scheidungen nicht mehr mi� eilen 
kann. Seit 2013 sieht das Erwach-
senenschutzrecht den Vorsorge-
au� rag und die Patientenverfügung 
als Instrumente der persönlichen 
Vorsorge vor. Was beinhalten diese 
Dokumente und wie unterscheiden 
sie sich? Und was regelt eine Gene-
ralvollmacht? - Die heutigen Beiträ-
ge verschaff en Ihnen einen ersten 
Überblick.

Verantwortlich für diese Seite zeich-
nen Nicole Erne, Baden, Roman 
Fehlmann, Brugg, Georg Klingler, 
Baden, Georg Schärer, Aarau, und 
der Unterzeichnende.

Ich danke allen Beteiligten, insbe-
sondere auch den Autoren und un-
serer Illustratorin, Nathalie Suter, 
Kölliken, für ihre Arbeit.

Der nächste «Ratgeber Notariat»  er-
scheint am 21. September 2019.

Für die ANG:
Martin Ramisberger, Nussbaumen

Mehr Informationen unter: 
www.aargauernotar.ch

Aargauer 
Urkundspersonen – 
Ihre Ansprechpartner

Mit dem Vorsorgeauftrag betraut die 
auftraggebende Person eine Vertrau-
ensperson oder mehrere Beauftrag-
te mit ihrer Vertretung für den Fall, 
dass sie urteilsunfähig wird. Damit 
kann verhindert werden, dass die Kin-
des- und Erwachsenenschutzbehörde 
(KESB) eine Amtsbeistandschaft er-
richtet. 

MLaw Christian Zimmermann, Baden

Mit dem Vorsorgeauftrag bestimmt 
die auftraggebende Person im Voraus 
gewisse Personen, die dann für sie 
tätig werden sollen, wenn sie geistig 
nicht mehr in der Lage ist, für sich 
selber zu sorgen und zu entscheiden 
(Urteilsunfähigkeit). Der Vorsorge-
auftrag entfaltet seine Wirkung nicht 
sofort, sondern erst und nur dann, 
wenn die auftraggebende Person 
auch tatsächlich urteilsunfähig wird.

Ist damit die KESB draussen?
Entgegen der weit verbreiteten Mei-
nung schaltet der Vorsorgeauftrag 
die KESB nicht aus. Die KESB ist im-
mer noch zuständig, die Urteilsunfä-
higkeit der auftraggebenden Person 
festzustellen, die Gültigkeit des Vor-
sorgeauftrages sowie die Eignung 
der Beauftragten zu prüfen und den 
Vorsorgeauftrag in Kraft zu setzen 
(Validierungsentscheid). Ein gültiger 
Vorsorgeauftrag mit fähigen Beauf-
tragten hindert die KESB also daran, 
eine Beistandschaft zu errichten. 
Der KESB steht aber auch bei einem 

entsprechendes Missbrauchspo-
tenzial mit sich bringt, da sich die 
Vollmachtgeberin diese Handlun-
gen entgegenhalten muss. Durch 
interne Weisungen bezüglich der 
Verwendung der Vollmacht kann 
dieses Risiko etwas gemildert wer-
den.

Welche Form muss zur Erteilung 
der Generalvollmacht eingehal-
ten sein? 
Die Generalvollmacht kann theo-
retisch formfrei erteilt werden. Es 
emp� ehlt sich aus Beweisgründen, 
die Generalvollmacht schriftlich zu 
erteilen. Die Unterschrift des Voll-
machtgebers sollte von einer Ur-
kundsperson beglaubigt werden. 

(d. h. vollständig handschriftlich) er-
stellt, datiert und unterzeichnet wer-
den, oder aber er ist in Ö� entlicher 
Urkunde beim Notar zu verfassen. 

Werden die Beauftragten 
entschädigt?
Die auftraggebende Person kann im 
Vorsorgeauftrag festhalten, ob die 
beauftragten Personen entschädigt 
werden sollen. Unterlässt sie dies, 
legt die KESB eine angemessene 
Entschädigung fest. Legt die auf-
traggebende Person hingegen fest, 
dass kein Entgelt bezahlt wird, so ist 
diese Regelung verbindlich. Die Be-
auftragten können sich nur dagegen 
wehren, indem sie den Vorsorge-
auftrag nicht annehmen. So oder so 
besteht aber ein Anspruch auf Spe-
senersatz für Auslagen, die mit der 
Erfüllung des Auftrages zusammen-
hängen (Reisen, Verp� egung, Porti, 
Telefon etc.). Sowohl die Entschädi-
gung als auch die Spesen gehen zu 
Lasten der auftraggebenden Person 
und sind aus deren Vermögen bzw. 
Einkommen zu begleichen. 

Wann endet der Vorsorgeauftrag?
Der Vorsorgeauftrag endet von Ge-
setzes wegen, wenn die auftragge-
bende Person wieder urteilsfähig 
wird. Zudem hat die beauftragte 
Person das Recht, den Vorsorgeauf-
trag zu kündigen. Der Vorsorgeauf-
trag endet auch, wenn die KESB bei 
Nichtwahrung der Interessen der 
auftraggebenden Person einschrei-
tet oder wenn die auftraggebende 
Person verstirbt.

Wo wird der Vorsorgeauftrag 
au� ewahrt?
Der Vorsorgeauftrag kann individu-
ell au� ewahrt werden oder bei der 
Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörde zur Au� ewahrung hinterlegt 
werden. Im Aargau sind dazu die 

werden aber in aller Regel eine oder 
mehrere Personen für sämtliche Be-
reiche eingesetzt, sodass diese Per-
sonen eine umfassende Betreuung 
und Vertretung der auftraggeben-
den Person wahrnehmen können. 
Der Vorsorgeauftrag kann Anwei-
sungen und Au� agen an die Beauf-
tragten enthalten, z. B. Weisungen 
betre� end Anlagestrategie, konkrete 
Anordnungen betre� end bestimmte 
Vermögenswerte etc. 
Es ist wichtig, dass der Vorsorge-
auftrag die den Beauftragten über-
tragenen Aufgaben vollständig 
umschreibt. In ihren Aufgabenberei-
chen können die Beauftragten die 
auftraggebende Person vollumfas-
send vertreten. Müssen Geschäfte 
besorgt werden, die der Vorsorgeauf-
trag nicht erfasst, muss die KESB tätig 
werden. Ebenso entfallen die Befug-
nisse der beauftragten Person, wenn 
eine Interessenkollision vorliegt.

In welcher Form ist der 
Vorsorgeauftrag zu errichten?
Der Vorsorgeauftrag wird von der 
auftraggebenden Person einseitig, 
das heisst ohne Mitwirkung des Be-
auftragten, verfasst. Der Vorsorge-
auftrag kann entweder eigenhändig 

Gegenüber Banken ist abzuklären, 
inwiefern Generalvollmachten auf 
nicht bankeninternen Formularen 
akzeptiert werden.

Abgrenzung zwischen General-
vollmacht und Vorsorgeauftrag 
Eine Generalvollmacht entfaltet ihre 
Wirkungen sofort, das heisst bereits 
im Zeitpunkt der Urteilsfähigkeit des 
Vertretenen. Sie erlischt in der Regel 
mit dem Verlust der Handlungs-
fähigkeit, sofern dies nicht anders 
bestimmt ist. Falls die Generalvoll-
macht hingegen erst mit der Urteils-
unfähigkeit Wirkung entfalten soll, 
so sind die strengeren Formvor-
schriften betre� end Vorsorgeauftrag 
einzuhalten.

Sie eine gültige Patientenver-
fügung in Form eines For-
mulars online ausfüllen und 
datieren können? Sie müssen 
das Dokument dann nur noch 
ausdrucken und persönlich 
unterschreiben. 

ein Vorsorgeau� rag entweder 
eigenhändig von Hand ge-
schrieben, datiert und unter-
zeichnet werden muss oder 
dann als öff entliche Urkunde 
von einer Urkundsperson zu 
erstellen ist, um formgültig zu 
sein?

man für eine Patientenverfü-
gung urteilsfähig sein muss? 
Jugendliche können somit 
– je nach Reife – etwa ab Alter 
zwischen 10 und 14 Jahren eine 
Patientenverfügung machen.

bei Nachwuchs im Konkubi-
nat der Mann rechtlich nicht 
automatisch als Vater gilt, 
sondern die Vaterscha�  beim 
Zivilstandsamt formal anerken-
nen muss? Das gemeinsame 
Sorgerecht kann gleichzeitig 
mit der Anerkennung beim 
Zivilstandsamt oder später 
bei der Kindesschutzbehörde 
beantragt werden.

man für einen Vorsorgeau� rag 
handlungsfähig sein muss, 
also urteilsfähig und volljährig 
(18 Jahre alt)?

eine beau� ragte Person einen 
Vorsorgeau� rag, den sie 
zunächst angenommen hat, 
jederzeit mit einer zweimona-
tigen Kündigungsfrist durch 
schri� liche Mi� eilung an die 
Erwachsenenschutzbehörde 
kündigen kann?

Der KESB steht aber auch bei einem 

Haben Sie gewusst, dass . . .

Patientenverfügung / Abgrenzung zum Vorsorgeau� rag

Mit einem Vorsorgeau� rag oder einer 
Patientenverfügung können Sie vor-
sorglich Regelungen treff en für den 
Fall, dass Sie aufgrund von Unfall oder 
Krankheit nicht mehr selbst entschei-
den können. 

Im Unterschied zum Ehepartner hat der 
Konkubinatspartner kein vom Gesetz 
anerkanntes Vertretungsrecht.
Damit können Sie verhindern, dass 
im Notfall gegen Ihren Willen me-
dizinische Massnahmen vollzogen 
werden oder die Kindes- und Erwach-
senenschutzbehörde (KESB) eine 
Dri� person als Beistand für wichtige 
Entscheidungen ernennt. Mit einer 
Patientenverfügung können Sie über 

einzelne medizinische Massnahmen 
entscheiden, selbst die Grundsätze 
der medizinischen Behandlung fest-
legen oder eine Person bestimmen, 
welche diese Entscheidungen für Sie 
treff en soll. Eine Patientenverfügung 
muss schri� lich abgefasst werden. Sie 
ist zu datieren und von Hand zu un-
terzeichnen. Es genügt, wenn Sie ein 
vorgedrucktes Formular verwenden.
Mit einem Vorsorgeau� rag können 
weitergehende Regelungen, d. h. nicht 
bloss für medizinische Massnahmen, 
sondern für sämtliche Lebensberei-
che, getroff en werden. Sie können für 
den Fall Ihrer Urteilsunfähigkeit eine 
Vertrauensperson bevollmächtigen, 
für Sie bei der Personensorge, der 

Vermögenssorge und der Vertretung 
im Rechtsverkehr die notwendigen 
Entscheidungen zu treff en. Dazu kann 
ein Vorsorgeau� rag Weisungen für 
die Erfüllung enthalten. Der Vorsorge-
au� rag muss von A bis Z eigenhändig 
geschrieben oder von einer Urkunds-
person öff entlich beurkundet werden.
Wenn Sie konkrete Fragen haben, 
welche Verfügungen in einer Patien-
tenverfügung und welche in einem 
Vorsorgeau� rag geregelt werden 
sollen, beraten die Mitglieder der 
Aargauischen Notariatsgesellscha�  
Sie gerne über die möglichen Gestal-
tungsvarianten.

 MLaw Roman Fehlmann, Brugg

Bezirksgerichte zuständig; die Hin-
terlegung kostet einmalig CHF 100. 
Zusätzlich kann die Tatsache, dass 
ein Vorsorgeauftrag besteht und wo 
derselbe hinterlegt ist, in die zen-
trale Datenbank des Zivilstandsamts 
eingetragen werden.

Anders als beim Vorsorgeauftrag 
kann die Erstellung einer Gene-
ralvollmacht die Einsetzung eines 
Beistandes durch die Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde nicht 
verhindern. Der Vollmachtgeber 
muss gemäss Gerichtspraxis wei-
terhin in der Lage sein, die Bevoll-
mächtigten grundsätzlich zu kon-
trollieren, zu überwachen und sie 
allenfalls zu ersetzen.
Die Generalvollmacht wird somit 
in der Regel zur umfassenden Ver-
tretung bei Urteilsfähigkeit und der 
Vorsorgeauftrag zur Vertretung bei 
Urteilsunfähigkeit eingesetzt. Eine 
Kombination der beiden Instrumen-
te kann sinnvoll sein und ist im Ein-
zelfall zu prüfen.


